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Notfal lvorsorge und Brandschutz
Vor Beginn von feuergefährlichen Arbeiten ist eine Erlaubnis zu beantragen (Erlaubnis-
schein für feuergefährliche Arbeiten). Schweiß-, Brenn-, Schneid-, Löt- und Schleifarbeiten 
sowie Dachdeckerarbeiten mit offenem Feuer durch den AN sind nur nach Umsetzung der 
im Erlaubnisschein festgelegten Maßnahmen erlaubt.

Geeignete Feuerlöschmittel sind vom AN für die entstehenden Gefährdungen mitzubrin-
gen und am Arbeitsort bereitzustellen.
Der Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten wird durch den Brandschutzbeauftragten 
und / oder Fremdfirmenkoordinator ausgestellt und freigegeben.
Jeder AN hat sich vor Beginn der Tätigkeiten über Brandschutzeinrichtungen und Flucht-
wege anhand der aushängenden Flucht- und Rettungspläne sowie durch Rücksprache 
mit den benannten BUTTING-Ansprechpartnern zu informieren (siehe auch „Alarmierung / 
Alarmplan“ Punkt 6.0).
Bei Elektro-Schweißgeräten ist auf eine ausreichende Isolierung der Primär- und Sekun-
därseite zu achten. Das Massekabel ist an die Arbeitsstelle heranzuführen, damit vaga-
bundierende Schweißströme, die das Erdungssystem der Maschinen und Anlagen zerstö-
ren, vermieden werden.

Sollte ein Brand ausbrechen, dann sind sofort die Feuerwehr (Tel.: 112) über Druckknopf-
melder und die Pförtnerei (Tel.: 05834 50-211) zu verständigen – siehe auch Meldekette 
Punkt 6.2. Personen im Gefahrenbereich sind zu informieren. Unter Berücksichtigung der 
Eigensicherung ist mit Löscharbeiten zu beginnen.

4.
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Verhalten im Brandfall
Informieren Sie sich vor Arbeitsbeginn immer über Flucht- und Rettungswege,  
nächste Brandschutz- und Erste-Hilfe-Einrichtungen. Stellen Sie sicher, dass Sie  
die Möglichkeit haben, einen Notruf abzusetzen (eigenes Telefon oder Hallentelefon  
von BUTTING). Bei Fragen wenden Sie sich an den Projektkoordinator oder / und  
an den Brandschutzbeauftragten.

4.1

Bei der Nutzung eines Festnetztelefons muss die „Null“ vorweg gewählt werden, damit der Ruf rausgeht. 

Erstelldatum: Januar 2026
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Geländeplan 5.
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Stand: 29.04.2026
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Alarmierung /  Alarmplan
Grundsätzlich ist nach Meldekette Punkt 6.2 zu verfahren. Der Mitarbeiter der Fremdfirma, 
der einen potenziellen Störfall oder eine Gefahr (potenzielle Risikosituationen) entdeckt, 
meldet dieses an die verantwortliche Stelle bzw. den verantwortlichen Mitarbeiter (siehe 
auch „Wichtige Rufnummern“ Punkt 1.2). Meldepflichtig sind Personenschäden, Beinahe- 
unfälle, Brände, Stofffreisetzungen und damit verbundene Belästigungen oder Störungen 
der Umgebung sowie vergleichbare Fälle. Die Verantwortlichen entscheiden über die zu 
ergreifenden Maßnahmen. Die weitere Alarmierung verläuft gemäß dem internen Alarmie-
rungsschema durch die BUTTING-Mitarbeiter. Die unmittelbar in der Nähe Beschäftigten 
sind bei Gefahr umgehend zu alarmieren. Alle o. g. Vorfälle sind immer dem Fremdfirmen-
koordinator zu melden.

Verhalten bei Unfall
Sollte ein Mitarbeiter des AN einen Unfall erleiden, bei dem ärztliche Hilfe benötigt wird, 
ist umgehend der Notruf der Rettungsleitstelle (Tel.: 112) anzurufen. Anschließend ist 
immer die Pförtnerei (Tel.: 05834 50-211) zu informieren. Die Unfallstelle ist unverändert 
zu belassen, wenn dies die Personenrettung erlaubt und keine Sicherung zur Vermeidung 
weiterer Unfälle notwendig ist. Die für den AN geltenden eigenen Bestimmungen bleiben 
davon unberührt.

Nach Versorgung des Verletzten ist der Vorfall zu dokumentieren und der BUTTING-  
Sicherheitsfachkraft und / oder dem Fremdfirmenkoordinator zu melden.

6.

6.1
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Meldekette bei Unfall ,  Störfal l  
und Brandfall

Nach Absetzen eines Notrufes ist immer die Pförtnerei (Tel.: 05834 50-211) und der BUTTING-Projektkoordinator zu informieren. 
*Bei der Nutzung eines Festnetztelefons muss die „Null“ vorweg gewählt werden, damit der Ruf rausgeht.

6.2

Verhalten bei 
Unfällen

Ersthelfer

Externe  
Rettungskräfte 
über zentralen  
Notruf 112 und 

Pförtner  
(0)* 05834 50-211

Externe  
Rettungskräfte 
über zentralen  
Notruf 112 und 

Pförtner  
(0)* 05834 50-211

Projekt- 
koordinator

Brandschutz- 
beauftragter

Fachkraft für 
Arbeitssicherheit 

Mitarbeiter 
informiert

Mitarbeiter 
informiert

Mitarbeiter 
informiert

Projektkoordinator 
und  

Pförtner
(0)* 05834 50-211

Störfallbeauftragter 
und Umweltschutz-

beauftragter

Löschversuch

Verhalten bei 
Umweltgefahr

Verhalten bei 
Brandfällen

StörfallUnfall Brandfall
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Baustellensicherung bei Bau- und 
Montagearbeiten
Baustellenbereiche, Ausschachtungen, Gruben, Kanäle, Bodenöffnungen etc. sind wäh-
rend der gesamten Bauzeit durch den AN ausreichend zu sichern. Gefahrenbereiche bei 
Kranarbeiten, Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen, Gefahr von herabfallenden Gegenständen 
u. ä. sind immer gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern bzw. abzusperren.

Lagerbereiche sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen dürfen nur nach Zuweisung  
genutzt werden. Nach Ausführung der Arbeiten sind die Baustellenbereiche besenrein  
und entsprechend dem vereinbarten Zustand zu übergeben. Bauschutt und Bodenaus-
hub sind durch den AN fachgerecht entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen zu 
entsorgen.

Geltende rechtliche Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften hinsichtlich der  
eingesetzten Betriebsmittel und Anlagen sind u. a. zu beachten:

•	Es dürfen nur Leitern, Tritte und Gerüste verwendet werden, die sich im ordnungsgemä-
ßen Zustand befinden. Der AN hat dafür zu sorgen, dass Leitern und Tritte standsicher 
und sicher begehbar aufgestellt werden. Sie sind nach Maßgabe der jeweils geltenden 
Vorschriften auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Diese Prüfungen sind 
nachvollziehbar zu dokumentieren und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen.  
Für das sichere Auf-, Um- und Abbauen sowie das Verwenden von Gerüsten sind die 
entsprechenden EN- und DIN-Normen, z. B. EN 12811 und DIN 4420-1, anzuwenden. 
Für das Gerüst muss gemäß DGUV Information 201-011 ein Übergabeprotokoll mit  
Prüfprotokoll und Benutzungsplan vorliegen.

•	Fahrbare Gerüste dürfen nicht bewegt werden, wenn sich Personen oder Arbeits- 
materialien auf ihnen befinden. Tätigkeiten auf Gerüsten sind zu vermeiden, während  
darunter gearbeitet wird; Ausnahmen bilden vollkommen geschlossene Gerüstflächen. 
Gefahrenbereiche um Gerüste müssen durch den AN großräumig abgesperrt und  
kenntlich gemacht werden. Vor herabfallenden Gegenständen muss gewarnt werden.

7.
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•	Vor Beginn von Tiefbauarbeiten (Ausschachtungen, Gruben, Kanäle etc.) sowie bei 
Bohr- und Spritzarbeiten an Gebäuden muss sich die ausführende Firma beim Betreuer 
über die Lage der stromführenden Kabel, Wasser-, Gasleitungen etc. informieren.

Alleinarbeit ist zu vermeiden. Wird infolge eines Not- oder Ausnahmefalles doch eine  
gefährliche Arbeit von einer Person allein durchgeführt, so hat der AN gemäß DGUV  
Vorschrift 1 § 8 die Überwachung durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. durch kurz- 
zeitige Kontrolle oder ein Meldesystem, sicherzustellen. Arbeiten dieser Art sind immer  
im Vorhinein dem BUTTING-Fremdfirmenkoordinator zu melden.

Tritt bei den Arbeiten besonders starke Lärmbelästigung auf, muss der Koordinator durch 
den AN rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht werden, damit geeignete Arbeitszeiten 
bzw. zweckentsprechende Lärmschutzmaßnahmen festgelegt werden können.

Sollen sog. „Baubuden“ (Tagesunterkünfte etc.) errichtet werden, so ist vorher die Er-
laubnis des Koordinators einzuholen. Die gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsstätten-
verordnung sind einzuhalten. Tagesunterkünfte auf Baustellen müssen den Namen des 
Eigentümers deutlich lesbar tragen. Nach Beendigung von Arbeiten an Gebäuden, An-
lagen oder Maschinen ist eine Endkontrolle und Abnahme mit dem Koordinator durchzu-
führen. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass betroffene sicherheitstechnische 
Einrichtungen wieder ordnungsgemäß funktionieren.
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Arbeiten in der Nähe von oder an 
elektrischen Einrichtungen
Sind Arbeiten in der Nähe stromführender Anlagen oder Einrichtungen durchzuführen, 
muss in jedem Fall über den Koordinator die BUTTING-Instandhaltung eingebunden wer-
den, die über entsprechende Maßnahmen entscheidet.

Die Abschaltung des elektrischen Stroms muss frühzeitig beantragt werden, so dass ent-
sprechende Absprachen mit den Produktionsstellen rechtzeitig getroffen werden können. 
Die Stromabschaltung und -wiedereinschaltung bzw. Montage und Demontage des Schut-
zes darf nur von den Beauftragten der BUTTING-Instandhaltung vorgenommen werden. 
Eigenmächtige Handlungen sind an allen elektrischen Einrichtungen verboten!

Hinweis auf Gefährdungen durch  
automatischen Rohrtransport
In verschiedenen Hallenbereichen von BUTTING werden die Rohre mittels Rohrtrans-
portanlagen im Automatikbetrieb zu den einzelnen Bearbeitungsplätzen transportiert. Der 
automatische Rohrtransport erfordert von allen Personen, die sich in entsprechenden 
Hallenbereichen aufhalten, höchste Aufmerksamkeit. Während des Betriebes der Anlage 
können zu jeder Zeit Rohre in Bewegung geraten.

Der automatische Rohrtransport erfolgt mittels folgender Anlagen:
•	Automatischer Transport auf Rollbahnen
•	Automatischer Transport mittels Fahrwagen
•	Automatischer Transport mittels Kettenförderer

Folgende Sicherheits- und Warnsymbole sind zur eigenen Sicherheit zwingend zu beachten:

8.

9.

Allgemeines  
Warnzeichen
Dieses Symbol 
finden Sie an allen 
Stellen, an denen 
Gefahr für Leib 
und Leben von 
Personen besteht. 
Beachten Sie diese 
Hinweise stets und 
verhalten Sie sich 
besonders aufmerk-
sam und vorsichtig!

Warnung vor  
elektrischer  
Spannung
Warnung vor ge-
fährlicher elektri-
scher Spannung. 
Eine Berührung von 
unter Spannung 
stehenden Teilen 
kann unmittelbar 
zum Tod führen.

Warnung vor  
automatischem 
Anlauf
Warnung vor auto-
matischem Anlauf 
von Maschinen und 
Anlagen. Während 
des Betriebs der 
Anlage können zu 
jeder Zeit Anlagen-
teile oder Produkte 
in Bewegung 
geraten.

Warnung vor  
Handverletzungen
Warnung vor 
Quetschgefahr und 
Gefahr des Einzie-
hens von Händen 
und Fingern 

 

Warnung vor 
Quetschgefahr
Warnung vor 
Quetschgefahr von 
Rumpf und Beinen
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Maschinen, Werkzeuge, Geräte
Die Benutzung von werkeigenen Einrichtungen (Maschinen, Betriebshilfsmittel etc.)  
ist nur mit Genehmigung des zuständigen Koordinators und nach Einweisung durch ihn 
zulässig. Alle weiteren notwendigen Werkzeuge, Maschinen sowie persönliche Schutz-
ausrüstung sind vom AN bereitzustellen. Auch die nötigen Verbrauchsmaterialien sind  
vom AN beizustellen.
	
Die vom AN bei BUTTING eingesetzten Werkzeuge, Maschinen und Geräte müssen den 
jeweils gültigen Vorschriften entsprechen. Die Vorgaben der DGUV-I 203-006 über die 
Auswahl und den Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montage-
stellen sind zu beachten.

Prüfpflichtige Geräte / Hilfsmittel müssen gemäß der jeweiligen Vorschriften geprüft und 
gekennzeichnet sein, z. B. Elektrogeräte nach DGUV Vorschrift 3. Um eine Beurteilung der 
Gefährdung eigener Mitarbeiter durchführen zu können, sind alle mit Kraft betriebenen An-
lagen und Maschinen beim Koordinator anzumelden.

Bei Arbeiten mit Schleif- und Trennmaschinen in brandgefährdeten Räumen ist ebenso wie 
bei Schweißarbeiten eine schriftliche Genehmigung (Erlaubnisschein) beim Koordinator 
einzuholen (siehe auch „Notfallvorsorge und Brandschutz“ Punkt 4). Eine Nutzung ohne 
Genehmigung wird untersagt. Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Geräte 
müssen deutlich als Eigentum der Fremdfirma gekennzeichnet sein.

Alle Mitarbeiter des AN, die bei BUTTING eingesetzt sind, müssen in allen notwendigen 
Tätigkeiten und der Benutzung von Maschinen, Geräten und Werkzeugen durch den AN 
unterwiesen bzw. geschult sein. Die dokumentierten Nachweise dazu sind auf Nachfrage 
BUTTING vorzulegen.

Für persönliche Gegenstände wird keine Haftung übernommen.

10.

Persönliche Schutzausrüstung
Die Mitarbeiter des AN sind verpflichtet, vorhandene Gebotsschilder zu beachten und  
die notwendige Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe, Schutzhel-
me, zu tragen. Die persönliche Schutzausrüstung hat der AN seinen Mitarbeitern zur 
Verfügung zu stellen. Eine Ausgabe von persönlicher Schutzausrüstung von BUTTING 
an den AN erfolgt nicht. Nach DGUV Vorschrift 1 § 29 hat der AN seinen Mitarbeitern 
bei gefährlichen Arbeiten eine besondere persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung 
zu stellen. 

Bei Arbeiten mit Absturzgefahr, in Höhen und auf Hubarbeitsbühnen ist die dafür zu-
gelassene PSAgA (persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) zu tragen. Dabei ist 
die Nutzung von Industrieschutzhelmen nach DIN EN 397 verpflichtend, und es werden 
grundsätzlich alle gesetzlichen Vorgaben sowie zusättlich die DGUV Vorschriften, Regeln 
und Grundsätze eingehalten. 

An den Laser- und Röntgenanlagen gelten besondere Schutzvorschriften gegen deren

11.
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Hygieneregeln
Zur Vermeidung der Verbreitung von Erkältungs- und Grippeviren bitten wir Sie:
•	Vermeiden Sie Händeschütteln!
•	Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich (mindestens 30 Sekunden)!
•	Halten Sie Ihre Hände aus dem Gesicht fern!
•	Husten und niesen Sie in ein Taschentuch oder in die Armbeuge!
•	Halten Sie Abstand zu Ihren Gesprächspartnern!
•	Lüften Sie geschlossene Räume regelmäßig!
•	Halten sie sanitäre Anlagen sauber!

12.

Strahlung. Der AN hat sich beim Koordinator über die notwendige Schutzausrüstung zu 
informieren. Alle Mitarbeiter des AN, die bei BUTTING eingesetzt sind, müssen in die  
Benutzung und Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung durch den AN unterwiesen 
bzw. geschult sein. Die dokumentierten Nachweise dazu sind auf Nachfrage BUTTING 
vorzulegen. 

Auf dem gesamten Werkgelände besteht während der Ausführung von Arbeiten die  
Tragepflicht von langen Hosen; dies gilt für alle Personengruppen (Bedeckung der  
gesamten Beinlänge). Das Tragen von kurzen Hosen ist verboten! Bei Missachtung  
dieser Anweisung kann der Zugang zum Werkgelände untersagt werden!
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Datenschutz /  Geheimhaltung
Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen durch alle AN
Über alle Vorgänge von BUTTING und seine Geschäftspartner ist auch nach Beendigung 
der Tätigkeit Dritten gegenüber Geheimhaltung zu wahren. Der AN ist verpflichtet, alle ihm 
bekannt gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie sonstige Informationen 
oder Erkenntnisse über Einrichtungen, Vorgänge und Arbeitsanweisungen geheim zu 
halten. Der AN ist verantwortlich dafür, dass diese Bestimmungen auch von seinen Erfül-
lungsgehilfen eingehalten werden.

Auftragsverarbeiter von BUTTING
Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Tätigkeit dem AN oder seinen Mitarbeitern 
bei BUTTING bekannt werden bzw. die be- und verarbeitet werden, dürfen nur zur vertrag-
lich geregelten Aufgabenerfüllung verarbeitet, anderen zugänglich gemacht oder anderweitig 
genutzt werden. Der AN ist verpflichtet, seine Mitarbeiter auf die Einhaltung der geltenden 
Datenschutzvorschriften (DSGVO) zu unterweisen und zu verpflichten, sofern sie personen-
bezogene Daten im Auftrag von BUTTING verarbeiten (DSGVO Art. 28 Abs. 3 lit. b). 
 
Dritte
Mitarbeiter von externen Dritten (DSGVO Art. 4 Nr. 10) sind vor Aufnahme der Tätigkeit 
durch den Auftragnehmer ebenfalls auf die gesetzlich geforderte datenschutzrechtliche 
Vertraulichkeit zu unterrichten und zu verpflichten. Die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
gilt neben der Geheimhaltungspflicht.

Verstöße gegen die Geheimhaltung oder gegen die Vertraulichkeit
Bei Verstößen gegen die Geheimhaltung oder die datenschutzrechtliche Verpflichtung auf 
die Vertraulichkeit können rechtliche Maßnahmen gegen den AN eingeleitet werden.

13.

Nichtraucherschutz
Ein uneingeschränktes Rauchverbot besteht:

•	In den Büros und Diensträumen – auch bei Einverständnis der im gleichen  
Raum untergebrachten Nichtraucher

•	In den Sozialräumen sowie Fluren und Treppenhäusern
•	In Gängen mit Wartezonen für Besucher, Räumen mit Besucherverkehr,  

Toiletten und Dienstfahrzeugen

In den Werkstatträumen und Produktionshallen darf geraucht werden, soweit dort keine 
speziellen Rauchverbote bestehen. Entsprechende Hinweisschilder sind zu beachten. 
Zigaretten sind nur in dafür vorgesehenen Aschenbechern zu entsorgen.

14.
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Haftungsnachweis
Der AN hat zum Nachweis eine aktuelle Versicherungsbestätigung seines Haftpflichtver-
sicherers vorzulegen. Die Deckungssumme muss mindestens 1 Mio. Euro je Schadensfall 
betragen.

Bestätigung
Als AN für Werk- und / oder Dienstleistungen bei der H. Butting GmbH & Co. KG bestätigen 
wir, den Inhalt dieser Fremdfirmenordnung zur Kenntnis genommen und verstanden zu 
haben. Wir verpflichten uns, alle unsere bei der H. Butting GmbH & Co. KG eingesetzten 
Mitarbeiter – auch wenn wir weitere Unternehmen beauftragen – über die Inhalte dieser 
Fremdfirmenordnung und der geltenden Sicherheitsbestimmungen zu unterrichten und 
auf die Umsetzung zu verpflichten. Werden weitere Anforderungen in mündlichen Unter-
weisungen durch die H. Butting GmbH & Co. KG an verantwortliche Mitarbeiter von uns 
weitergegeben, verpflichten wir uns, diese ebenfalls an alle betroffenen Mitarbeiter von 
uns und unseren Subunternehmern weiterzuleiten. Den Anweisungen des BUTTING-
Fremdfirmenkoordinators ist Folge zu leisten.

Ideen und Verbesserungsvorschläge
Unser Ziel ist es, dass wir uns ständig verbessern. Was können wir besser machen?  
Teilen Sie uns Ihre Vorschläge und Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeitssicherheits-, 
Gesundheitsschutz-, Umweltschutz- und Energiemanagementleistung mit. Ihre Ansprech-
partner finden Sie auf Seite 4. 

Vielen Dank!

15.

16.

17.
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HSEQ-Polit ik

Unser Verständnis von Qualität, Energiemanagement, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Als einer der weltweit führenden Verarbeiter von nicht rostenden Stählen und plattierten Werkstoffen in höchster 
Qualität sind wir auch in den Bereichen Arbeitssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie bei dem 
schonenden Verbrauch von Ressourcen vorbildlich.

BUTTING setzt alles daran, Verletzungen, Unfälle oder arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Wir arbeiten 
kontinuierlich daran, die Gefährdungen an unseren Standorten aktiv zu reduzieren  sowie die Energie- und 
Umweltleistung zu verbessern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stellen wir die dafür notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung.

Die Geschäftsführung der H. Butting GmbH & Co. KG 

(Nobert Heinzle)(Dirk Meinecke)
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